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REIHUNGSKRITERIEN

1. Besuchspflichtige Kinder (§ 22),

2. Kinder, welche die institutionelle Einrichtung bereits besuchen,

3. Kinder, deren erziehungsberechtigte(n) Person(en) 

 berufstätig, nachweislich arbeitssuchend oder in Ausbildung befindlich ist bzw sind oder

 verwandte oder verschwägerte Personen in auf- oder absteigender Linie oder andere verwandte oder  

 verschwägerte Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, pflegen,

4. Kinder, bei denen aus sozialen oder erzieherischen Gründen oder wegen eines Bedarfs an inklusiver  

 Entwicklungsbegleitung ein Besuch geboten erscheint,

5. Geschwister von Kindern, welche die institutionelle Einrichtung bereits besuchen,

6. andere, noch nicht schulpflichtige Kinder, wobei bei Kindergartengruppen älteren Kindern der Vorzug zu 

 geben ist, 

7. schulpflichtige, jedoch nicht schulreife Kinder, die im häuslichen Unterricht stehen,

8. volksschulpflichtige oder schulpflichtige Kinder, wenn das Organisationskonzept (§ 8 Abs 3) die Aufnahme 

 solcher Kinder vorsieht;

Reihungskriterien für die Aufnahme in Kindergarten und AEG

Reihungskriterien für die Aufnahme in eine Kleinkindgruppe

1. Kinder, die die institutionelle Einrichtung bereits besuchen,

2. Kinder, deren erziehungsberechtigte(n) Person(en) 

 berufstätig, nachweislich arbeitssuchend oder in Ausbildung befindlich ist bzw sind oder

 verwandte oder verschwägerte Personen in auf- oder absteigender Linie oder andere verwandte oder  

 verschwägerte Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, pflegen,

3. Kinder, bei denen aus sozialen oder erzieherischen oder wegen eines Bedarfs an inklusiver Entwicklungsbe

 gleitung ein Besuch geboten erscheint,

4. Geschwister von Kindern, welche die institutionelle Einrichtung bereits besuchen,

5. andere Kinder der Standortgemeinde
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